
GASTSPIELORDNUNG TV RÜSSELSHEIM HASSLOCH TENNIS  

AKTUALISIERT GEMÄSS VORSTANDSBESCHLUSS Von 02/2025 

GASTSPIELORDNUNG: 

KONSTELLATION 1: MITGLIED MIT FREMDSPIELER 

• DER GASTSPIELER ZAHLT € 15,00 PRO STUNDE BEI MAXIMAL 5 GASTSTUNDEN PRO 

FREILUFTSAISON. 

• DAS MITGLIED / DER VEREINSTRAINER DES TVH ODER DER ANGESCHLOSSENEN 

TENNISSCHULE IST VERANTWORTLICH FÜR DIE EINBRINGUNG DER GASTSPIELGEBÜHR 

KONSTELLATION 2: FREMDSPIELER MIT FREMDSPIELER 

• DIE GEBÜHR BETRÄGT € 15,00 PRO PERSON UND STUNDE (D.H. BEI 2 PERSONEN BEDEUTET 

DAS € 30,00 PRO STUNDE) 

• DIE RESERVIERUNG DES PLATZES ERFOLGT, FALLS KEIN ELEKTRONISCHES 

RESERVIERUNGSSYSTEM VORHANDEN IST, DURCH EIN VORSTANDSMITGLIED, BEI DEM 

ZUVOR DIE GASTSPIELGEBÜHR ENTRICHTET WURDE. 

KONSTELLATION 3: MITGLIED ALS TRAINER UND MITGLIED (… UND NICHTMITGLIED) 

• IST DER TRAINER KEIN VEREINSTRAINER DES TVH ODER DER ANGESCHLOSSENEN 

TENNISSCHULE KÖNNEN GEGEN EINE GEBÜHR VON € 20,00 (€ 35,00) JE PLATZ UND STUNDE 

DIE PLÄTZE WOCHENTAGS BIS 16:30 UHR BEI MAXIMAL 5 GASTSTUNDEN PRO 

FREILUFTSAISON GENUTZT WERDEN  

• DIE RESERVIERUNG DES PLATZES ERFOLGT DURCH EIN VORSTANDSMITGLIED, BEI DEM 

ZUVOR DIE GASTSPIELGEBÜHR ENTRICHTET WURDE. 

• DIE NUTZUNG IST DEM VORSTAND IM VORFELD AKTIV ANZUZEIGEN. 

 

KONSTELLATION 4: MITGLIED  

• SPIELT EIN MITGLIED ÖFTER ALS IN DER JEWEILS GÜLTIGEN PLATZORDNUNG GEREGELT, SO 

WIRD JEDE ZUSÄTZLICH GESPIELTE STUNDE MIT 15€ BERECHNET. 

 

AUSNAHMEN, D.H. GLEICHSTELLUNG MIT EINEM MITGLIED: 

• SPIELER EINER MANNSCHAFTSSPIELGEMEINSCHAFT (MSG) DES TVH 

• JUGENDSPIELER DES TVH MIT EINER AUSNAHMEGENEHMIGUNG 

 

DAUER DER FREIPLATZSAISON VOM 01.04. BIS 15.10. 

ZEITLICHES ENDE DER GASTSPIELAKTIVITÄTEN IST 16:30 UHR, AUSNAHMEN LEISTUNGSSPIELER DER 

MANNSCHAFTEN DIE HÖHER ALS LANDESEBENE SPIELEN. ERWERB DER GASTSPIELBERECHTIGUNG 

ERFOLGT DURCH DIE MITGLIEDER DES VORSTANDES. TRAINER DIE KEIN VEREINSMITGLIED SIND 

HABEN GRUNDSÄTZLICH KEINE BERECHTIGUNG. 


